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II.

 

Innenministerium

 

EDV-technische Festlegung zum ALB-Programmsystem 
 

Bek. des Innenministeriums v. 15.2.2005 
- 36/37-7330 -

 

 

Nach Nummer 3.1 Abs. 2 der Vorschriften für die Einrichtung des Liegenschaftskatasters in 
Nordrhein-Westfalen (RdErl. v. 17.10.1990 i. d. F. v. 12.11.2004 - III C 2 – 7330 (SMBl. NRW. 
71342) gibt das Landesvermessungsamt im Einvernehmen mit mir EDV-technische Festlegungen 
(TF-ALB) heraus. Mit diesen Festlegungen soll eine einheitliche Anwendung des Programmsys-
tems „Automatisiertes Liegenschaftsbuch“ gesichert werden.

Mit Datum von heute sind die TF-ALB überarbeitet und neu gefasst worden. Die Neufassung der 
TF-ALB wird in Kürze in die Internetseite des Landesvermessungsamtes NRW eingestellt. Sie 
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kann dann dort eingesehen und heruntergeladen werden. Dies gilt auch für die Zusammenstel-
lung der mit der Neufassung vorgenommenen Änderungen.
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